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Zur Situation von Erzieherinnen und Erziehern in Deutschland 2019

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Erzieherinnen und Erzieher übernehmen eine verantwortungsvolle Aufgabe, 
die nach Auffassung der Fragesteller von zentraler Bedeutung für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Gesellschaft ist.

Mit dem nunmehr auf der Grundlage eines Gesetzentwurfs der Bundesregie-
rung verabschiedeten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Ver-
besserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
(KiTa – Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) oder „Gute-
Kita-Gesetz“ verfolgt die Bundesregierung die Ziele, bundesweit die Qualität 
frühkindlicher Bildung zu erhöhen, die Betreuung in der Kindertagesbetreu-
ung weiterzuentwickeln und die Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zu ver-
bessern (Bundestagsdrucksache 19/4947, S. 1 f.).

Aus Sicht der Fragesteller müssen die zu erwartenden Auswirkungen des Ki-
QuTG auf die Arbeitssituation der Erzieherinnen und Erzieher in der Kinder-
tagesbetreuung näher erläutert werden. Denn bereits jetzt sind viele Erziehe-
rinnen und Erzieher so sehr belastet, dass sie ihren eigentlichen Aufgaben 
kaum noch nachkommen können (www.merkur.de/leben/kita-studie-deutsch
land-braucht-106-500-mehr-erzieher-zr-13041985.html).

Eine realistische Bewertung der aus dem KiQuTG zu erwartenden Konse-
quenzen für Erzieherinnen und Erzieher ist deshalb aus Sicht der Fragesteller 
essentiell hinsichtlich der Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung von Kin-
dertagesbetreuung.
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 1. Wie viele staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher arbeiten nach 
Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland (bitte nach Bundesland 
sowie Geschlecht aufschlüsseln)?

 2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der männli-
chen Erzieher an der Gesamtzahl der staatlich anerkannten Erzieherinnen 
und Erzieher im Zeitraum von 2013 bis 2019 entwickelt (bitte in absolu-
ten Zahlen und Prozentangaben nach Bundesland aufschlüsseln)?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. Ein methodischer Hinweis hierzu: Die Beantwortung der Fragen 
wird anhand der Berufsgattung „Berufe in der Kinderbetreuung und -erziehung 
– fachlich ausgerichtete Tätigkeiten (83112)“ der Klassifikation der Berufe 
KldB 2010 beantwortet. Diese Berufsgattung umfasst neben Erzieherinnen und 
Erziehern auch die Kinderpflegerinnen und -pfleger. Eine differenzierte Aus-
wertung nach diesen beiden Einzelberufen ist nicht möglich.
Nach Auswertungen der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) waren zum 30. Juni 2019 (aktuellste Daten, gelten als Jahreswert) 
780.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den Berufen der „Kinder-
betreuung und -erziehung“ beschäftigt, 707.000 Frauen und 73.000 Männer. 
Der Anteil von männlichen Beschäftigten in dieser Berufsgattung ist von 
7,3 Prozent zum 30. Juni 2013 auf 9,4 Prozent zum 30. Juni 2019 angestiegen. 
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle zu Frage Nr. 1 und Nr. 2 im Anhang zu 
entnehmen.

 3. Wie bewertet die Bundesregierung die Entwicklung des Anteils männli-
cher Erzieher im Zeitraum von 2013 bis 2019, und sieht die Bundes-
regierung hier Handlungsbedarf (bitte erläutern und begründen)?

Mit Blick auf die absolute Anzahl zeigt sich ein deutlicher Anstieg von männli-
chen Beschäftigten im gefragten Zeitraum - zum Stichtag 30. Juni 2019 sind 
rund 30.000 Männer mehr im Berufsfeld der „Kinderbetreuung und -erziehung“ 
tätig.
Die dargestellte Steigerung ist auch auf die Aktivitäten der Bunderegierung zu-
rückzuführen, die mit der Studie „Männliche Fachkräfte in Kindertagesstätten“ 
und dem daraus folgenden ESF-Programm „MEHR Männer in Kitas“ einen 
wesentlich Beitrag dazu geleistet hat, das Thema öffentlich zu machen und 
zahlreiche Männer – vor allem auch Berufswechsler – zum Schritt in diesen 
Beruf zu motivieren.
Da die pädagogische Arbeit in der Kita immer noch einer der am stärksten frau-
endominierten Arbeitsbereiche ist, muss weiter gehandelt werden, um die er-
freuliche Tendenz zu verstärken.
Die Koordinationsstelle „Quereinstieg / Männer in Kitas“ stand von 2010 bis 
2019 mit ihrer Expertise über Männer in Kitas, Forschung zu frühkindlicher Er-
ziehung, zu Teamprozessen, Gender und Diversität in Kitas, etc. allen Akteuren 
zur Verfügung und wurde intensiv genutzt. Seit 2015 begleitete sie auch das 
ESF-Bundesmodellprogramm „Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas“, in 
dem Modellprojekte Berufswechselnden, darunter sehr viele Männer, einen er-
wachsenengerechten und vergüteten vollqualifizierenden Quereinstieg in die 
Kita ermöglichen.
Seit 2011 bietet der Boys’Day Jungen jedes Jahr die Möglichkeit, sogenannte 
„männeruntypische“ Berufe kennenzulernen. Mehr als ein Drittel der Stellen, 
an denen Jungs am Boys’Day solche Berufe ausprobieren können, befinden 
sich in Kitas.
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Die 2016 ins Leben gerufene Initiative „Klischeefrei“ unter der Schirmherr-
schaft von Frau Elke Büdenbender mit ihren inzwischen weit über 200 Partner-
organisationen setzt sich für eine Berufswahl nach Neigung und Eignung frei 
von Geschlechterklischees ein.

 4. Wie lange ist nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittliche 
Verweildauer von Erzieherinnen und Erziehern in der Kindertagesbetreu-
ung in ihrem Beruf (bitte nach Bundesland und Geschlecht sowie Teilzeit 
bzw. Vollzeit aufschlüsseln)?

Zur durchschnittlichen Verweildauer von Erzieherinnen und Erziehern in ihrem 
Beruf liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
In einer Studie der Prognos AG in Kooperation mit dem Institut für Demosko-
pie Allensbach aus dem Jahr 2018 zu „Zukunftsszenarien – Fachkräfte in der 
Frühen Bildung gewinnen und binden“ wird davon ausgegangen, dass jährlich 
rund 1 Prozent aller Beschäftigten in der Frühen Bildung vorzeitig aus dem Be-
ruf ausscheidet. Die Studie der Prognos AG beinhaltet eine Längsschnittstudie, 
der zufolge sogar rund ein Viertel der Fachkräfte in der Frühen Bildung den 
Bereich bereits nach fünf Jahren wieder verlassen habe. Teil der Studie ist au-
ßerdem eine Befragung von 199 Berufseinsteigerinnen und -einsteigern mit 
Fach- und Hochschulabschluss. Dieser Befragung zufolge konnten sich nur 
36,5 Prozent der befragten Personen mit einer Fachschulausbildung einen Ver-
bleib in dem Beruf bis zur Rente vorstellen. Die wichtigsten genannten Gründe 
dafür waren eine schlechte Bezahlung, hohe Arbeitsbelastung und geringe Kar-
rierechancen.

 5. Wie viele Erzieherinnen und Erzieher in der Kindertagesbetreuung neh-
men nach Kenntnis der Bundesregierung Elternzeit in Anspruch (bitte in 
absoluten Zahlen und Prozentangaben nach Bundesland und Geschlecht 
sowie Teilzeit bzw. Vollzeit aufschlüsseln)?

Für die statistische Erhebung der Inanspruchnahme von Elternzeit durch Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht keine gesetzliche Grundlage, so 
dass keine Angaben dazu gemacht werden können, wie viele Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in der Kindertagesbetreuung Elternzeit in Anspruch neh-
men.

 6. Wie viele Teilzeitarbeitsverhältnisse von Erzieherinnen und Erziehern in 
der Kindertagesbetreuung werden nach Kenntnis der Bundesregierung 
nach der Rückkehr aus der Elternzeit in Vollzeitarbeitsverhältnisse umge-
wandelt (bitte in absoluten Zahlen und Prozentangaben nach Bundesland 
und Geschlecht aufschlüsseln)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen.

 7. Wie viele Vollzeitarbeitsverhältnisse werden nach Kenntnis der Bundes-
regierung nach der Rückkehr aus der Elternzeit in Teilzeitarbeitsverhält-
nisse umgewandelt (bitte in absoluten Zahlen und Prozentangaben nach 
Bundesland und Geschlecht aufschlüsseln)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen.
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 8. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der durchschnittliche 
Krankenstand staatlich anerkannter Erzieherinnen und Erzieher (bitte 
nach Bundesland und Geschlecht sowie Anteil der Gesamtzahl der Erzie-
herinnen und Erzieher im jeweiligen Bundesland aufschlüsseln)?

In der amtlichen Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung (KG8) erfolgt 
bei Arbeitsunfähigkeiten keine Differenzierung nach Berufsgruppen. Daher lie-
gen der Bundesregierung keine Angaben zum Krankenstand von staatlich aner-
kannten Erzieherinnen und Erziehern vor.

 9. Hat die Bundesregierung Kenntnis von Studien zum Krankenstand und 
zur Art der Erkrankungen von Erzieherinnen und Erziehern, und wenn ja, 
mit welchen konkreten Maßnahmen begegnet die Bundesregierung den 
Ergebnissen dieser Studien (bitte nach Studie und ergriffenen und/oder 
geplanten Maßnahmen aufschlüsseln)?

Der Fehlzeiten-Report 2019 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK liefert 
Daten zu den krankheitsbedingten Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft im 
Jahr 2018. Die Daten basieren auf einer Analyse der Arbeitsunfähigkeitsmel-
dungen aller erwerbstätigen AOK-Mitglieder. Für Erzieherinnen und Erzieher 
liefert er beispielsweise folgende Daten: Von 100 AOK-Mitgliedern, die in der 
Kinderbetreuung und -erziehung tätig sind, gab es im Jahr 2018 16,9 Arbeits-
unfähigkeitsfälle wegen psychischen Verhaltensstörungen. Bei den Auswertun-
gen nach Tätigkeiten zeigt sich, dass vor allem Angehörige kundenorientierter 
und erzieherischer Berufe, bei denen ständig eine helfende oder beratende Hal-
tung gegenüber anderen Menschen gefordert ist, von einem Burnout betroffen 
sind.
Die Ergebnisse der STEGE-Studie („Strukturqualität und Erzieher_innenge-
sundheit in Kindertageseinrichtungen"), die von der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen und der Alice Salomon Hochschule in Berlin 2010 in Auftrag gege-
ben wurde, weisen darauf hin, dass die strukturellen Rahmenbedingungen in 
der Kindertagesbetreuung in hohem Ausmaß in Zusammenhang mit der Ar-
beitsfähigkeit der pädagogischen Fach- und Leitungskräfte stehen. Dazu gehö-
ren u. a. die Fachkraft Kind-Relation, die Qualifikation oder genügend Zeit für 
die mittelbare pädagogische Arbeit. Diese strukturellen Rahmenbedingungen 
sind vor allem durch die gesetzlichen Regelungen der Länder bestimmt.
Mit dem Gute-KiTa-Gesetz, das am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, unter-
stützt der Bund die Länder, die Qualität der Kindertagesbetreuung zu verbes-
sern und auch in die strukturellen Rahmenbedingungen für die Erzieherinnen 
und Erzieher zu investieren. Verbesserungen in den Handlungsfeldern „Guter 
Betreuungsschlüssel" oder „Qualifizierte Fachkräfte " können sich positiv auf 
die Gesundheit des pädagogischen Personals auswirken.
In diesem Sinne hat auch der Bund im Rahmen der Fachkräfteoffensive für Er-
zieherinnen und Erzieher wichtige Impulse, u. a. mit der Förderung von zusätz-
lichen praxisintegrierten vergüteten Ausbildungsstellen, einer professionellen 
Praxisanleitung für Nachwuchskräfte und die berufliche Weiterentwicklung der 
Fachkräfte mithilfe eines Aufstiegsbonus, bundesweit gesetzt.
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10. Wie viele derzeit berufstätige staatlich anerkannte Erzieherinnen und Er-
zieher haben nach Kenntnis der Bundesregierung eine Ausbildung mit 
inklusiven Qualifikationen erworben (bitte in absoluten Zahlen und Pro-
zentangaben für die Bundesländer, nach Geschlecht sowie privaten und 
staatlichen Institutionen aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

11. Bei welcher Zahl liegt nach Kenntnis der Bundesregierung der durch-
schnittliche Fachkraft-Kind-Schlüssel in Deutschland (bitte für die Al-
tersgruppen 0 bis 3 Jahre und 3 bis 6 Jahre sowie nach Bundesländern 
aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen die Personalschlüssel für Gruppen mit ausschließ-
lich unter 3-Jährigen Kindern und für Gruppen mit Kindern im Alter von 3 Jah-
ren bis zum Schuleintritt vor. Beim Personalschlüssel handelt es sich um eine 
rechnerische Größe, die das Verhältnis zwischen den Vollzeitäquivalenten und 
den Ganztagsbetreuungsäquivalenten pro Gruppe ausweist. Er ist nicht gleich-
zusetzen mit der tatsächlichen Fachkraft-Kind-Relation. Die Personalschlüssel 
für Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren sowie für Gruppen mit Kindern im Al-
ter von 3 Jahren bis Schuleintritt können der Tabelle 3 entnommen werden.
Tabelle 3: Personalschlüssel nach Gruppenform und Bundesländern,
2019 (Median)

Bundesländer

Gruppen mit 
unter 3-
Jährigen 
Kindern

Gruppen mit 
Kindern im Alter 
von 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt

Schleswig-Holstein 3,4 7,4
Hamburg 4,2 7,1
Niedersachsen 3,5 7,4
Bremen 2,8 7,0
Nordrhein-Westfalen 3,4 7,9
Hessen 3,6 8,8
Rheinland-Pfalz 3,5 8,0
Baden-Württemberg 2,9 6,5
Bayern 3,5 7,9
Saarland 3,7 8,9
Berlin 5,2 7,8
Brandenburg 5,2 9,7
Mecklenburg-Vorpommern 5,7 12,0
Sachsen 5,4 11,0
Sachsen-Anhalt 5,5 10,3
Thüringen 5,1 10,7
Deutschland 3,9 8,2

(Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Statistiken 
der Kinder- und Jugendhilfe – Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich 
geförderter Kindertagespflege 2019, Zusammenstellung und Berechnung Arbeitsstelle Kinder- und 
Jugendhilfestatistik)
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12. Warum hat die Bundesregierung im Rahmen des KiQuTG keinen bun-
desweit einheitlichen Fachkraft-Kind-Schlüssel eingeführt?

Die Länder haben bei der Qualität der Kindertagesbetreuung und der Teilhabe 
an der Kindertagesbetreuung unterschiedliche Stärken und unterschiedliche 
Entwicklungsbedarfe. Dieser Ausgangslage trägt das KiQuTG mit seiner Struk-
tur eines Instrumentenkastens in § 2 Rechnung. Insoweit beruht das KiQuTG 
auf dem gemeinsamen Qualitätsprozess (2014 – 2017) von Bund, Ländern und 
Kommunalen Spitzenverbänden unter Einbeziehung der Fach- und Trägerver-
bände, der Sozialpartner, der Wissenschaft, der Familienverbände und weiterer 
Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Kindertagesbetreuung, sowie 
auf dem Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder 
(JFMK) zu Eckpunkten für ein Qualitätsentwicklungsgesetz von 2017.
Mit dem System des Instrumentenkastens werden die Länder in die Lage ver-
setzt, die Qualität der Kindertagesbetreuung entsprechend ihrer individuellen 
Entwicklungsbedarfe zu verbessern. Mit dem KiQuTG werden durch die Wei-
terentwicklung der Qualität frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung 
in der Kindertagesbetreuung nach den Entwicklungsbedarfen der Länder bun-
desweit gleichwertige qualitative Standards angestrebt (§ 1 Absatz 3 KiQuTG).

13. Wie viele pädagogische Fachkräfte würden nach Kenntnis der Bundes-
regierung auf dieser Grundlage benötigt, um einen angemessenen 
Fachkraft-Kind-Schlüssel bundesweit zu gewährleisten, und wie viele 
Fachkräfte fehlen dann zum jetzigen Zeitpunkt und bis 2025?

Mit dem KiQuTG hat die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag zur Schaf-
fung gleichwertiger Lebensverhältnisse (Artikel 72 Absatz 2 GG) geleistet. 
„Gleichwertig" bedeutet in diesem Sinne nicht „gleich". Daran knüpft § 1 Ab-
satz 3 KiQuTG an, wonach gleichwertige qualitative Standards in der Kinderta-
gesbetreuung angestrebt werden.
Vor diesem Hintergrund liegen der Bundesregierung zu der Frage einer bundes-
weiten Berechnung keine Erkenntnisse vor. Eine Beantwortung im Sinne der 
Fragestellung ist daher nicht möglich.

14. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil des in der 
Kindertagesbetreuung tätigen pädagogischen Fachpersonals, der in den 
letzten zehn Jahren in den Ruhestand gegangen ist (bitte nach Bundes-
ländern, Zahlen absolut und in Prozent aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse über die Anzahl der pädago-
gisch tätigen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen vor, die in den vergange-
nen 10 Jahren in den Ruhestand gegangen sind.

15. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil des in der 
Kindertagesbetreuung tätigen pädagogischen Fachpersonals, der in den 
nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen wird (bitte nach Bundes-
ländern, Zahlen absolut und in Prozent aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, wie viele pädago-
gisch tätige Fachkräfte für die kommenden 10 Jahre ihren Einstieg in den Ru-
hestand planen.
Allerdings kann angenommen werden, dass voraussichtlich die Mehrzahl der 
pädagogisch tätigen Fachkräfte, die aktuell 55 Jahre und älter sind, innerhalb 
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der nächsten 10 Jahre in den Ruhestand gehen wird. Vor diesem Hintergrund 
können die Anzahl des pädagogischen und Verwaltungspersonals in Kinderta-
geseinrichtungen, die 55 Jahre und älter sind, sowie deren Anteil an allen Täti-
gen in der Kindertagesbetreuung der Tabelle 4 entnommen werden.
Tabelle 4: Pädagogisches, Leitungs- und Verwaltungspersonal in Kinderta-
geseinrichtungen im Alter von 55 Jahren und älter sowie Anteil an allen 
pädagogisch Tätigen sowie Verwaltungskräften in Kindertageseinrichtun-
gen 2019 nach Ländern

Bundesländer Anzahl %
Schleswig-Holstein 3.652 17,1%
Hamburg 2.528 14,8%
Niedersachsen 10.338 17,4%
Bremen 954 17,1%
Nordrhein-Westfalen 21.288 17,7%
Hessen 9.380 17,9%
Rheinland-Pfalz 5.785 17,7%
Baden-Württemberg 15.090 15,8%
Bayern 14.415 14,0%
Saarland 1.095 16,2%
Berlin 5.683 17,2%
Brandenburg 4.853 21,9%
Mecklenburg-Vorpommern 3.122 24,2%
Sachsen 7.662 21,0%
Sachsen-Anhalt 4.823 25,2%
Thüringen 3.626 23,4%
Ostdeutschland 29.769 21,4%
Westdeutschland 84.525 16,4%
Deutschland 114.294 17,5%

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und tätige Personen 
in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege, 2019; Berechnungen der 
Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik)

16. Wie viele Personen verfolgen derzeit nach Kenntnis der Bundesregierung 
das Berufsziel „staatlich anerkannter Erzieher“ (bitte nach Art der Aus-
bildung – Studium bzw. Ausbildung – sowie Geschlecht aufschlüsseln)?

Im Schuljahr 2018/2019 befanden sich in Deutschland 107.322 Personen in 
Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/-in. Diese Angabe umfasst 
sämtliche Schülerinnen und Schüler in der i.d.R. dreijährigen Ausbildung in-
klusive derjenigen, die sich im dritten Ausbildungsjahr bzw. im Berufsprakti-
kum befinden, welches in einigen Ländern erforderlich ist. Schülerinnen und 
Schüler in einem Vorpraktikum oder in einer eventuell vorgeschalteten Ausbil-
dung der Sozialassistenz oder Kinderpflege wurden nicht miterfasst. Mitgezählt 
wurden dagegen die in einigen Bundesländern neu entwickelten sogenannten 
„praxisintegrierten“ Ausbildungsgänge (beispielsweise „OptiPrax“ in Bayern 
oder „PiA“ in den Ländern Bremen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg 
oder Schleswig-Holstein). Die Ausbildung zur/zum „staatlich anerkannte/-r 
Erzieher/-in“ unterliegt einer erheblichen Geschlechtersegregation und der An-
teil der männlichen Schüler betrug im Ausbildungsjahr 18,4 Prozent.
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Tabelle 5: Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung zur/zum staatlich 
anerkannten Erzieher/in nach Geschlecht und Ländern im Schuljahr 
2018/2019

Bundesländer Insgesamt weiblich männlich weiblich männlich 

Baden-Württemberg 13.835 11.970 1.865 86,5 13,5
Bayern 10.316 8.979 1.337 87,0 13,0
Berlin 10.054 7.543 2.511 75,0 25,0
Brandenburg 4.998 3.875 1.123 77,5 22,5
Bremen 519 323 196 62,2 37,8
Hamburg 3.231 2.373 858 73,4 26,6
Hessen 8.172 6.695 1.477 81,9 18,1
Mecklenburg-Vorpommern 1.634 1.277 357 78,2 21,8
Niedersachsen 5.994 5.075 919 84,7 15,3
Nordrhein-Westfalen 24.266 19.807 4.459 81,6 18,4
Rheinland-Pfalz 5.558 4.701 857 84,6 15,4
Saarland 1250 1.024 226 81,9 18,1
Sachsen 7.103 5.696 1.407 80,2 19,8
Sachsen-Anhalt 3.819 3.132 687 82,0 18,0
Schleswig-Holstein 3.812 2.900 912 76,1 23,9
Thüringen 2.761 2.252 509 81,6 18,4
Deutschland 107.322 87.622 19.700 81,6 18,4

Anzahl in %

(Quelle: Statistisches Bundesamt (2019): Bildung und Kultur. Berufliche Schulen. Schuljahr 
2018/2019. Fachserie 11, Reihe 2. Statistische Landesämter: WiFF-Länderabfrage 2019; eigene Be-
rechnungen.)

17. Wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass teilweise Schulgeld 
für die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher erhoben wird (bit-
te erläutern)?

18. Welche Schritte plant die Bundesregierung, um die Erhebung von Schul-
geld im Sinne einer Attraktivitätssteigerung der Erziehungsberufe abzu-
schaffen (bitte nach erfolgten Beratungen und geplanten Beratungsschrit-
ten aufschlüsseln)?

Die Fragen 17 und 18 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Für eine hochwertige frühe Förderung braucht es ausreichend und gut ausgebil-
dete Fachkräfte. Deshalb ist es notwendig, mehr Menschen für den wichtigen 
Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers zu gewinnen. Die Attraktivität dieses 
Berufsfeldes hängt stark von den Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen wie 
der Schulgeldfreiheit und nicht zuletzt von der Bezahlung ab.
Der Koalitionsvertrag hält daher dazu fest: „Wir wollen die Aus- und Weiterbil-
dung in Sozial- und Pflegeberufen attraktiver machen und mehr junge Men-
schen für dieses Berufsbild gewinnen, um Fachkräfte zu sichern. Deshalb wer-
den wir auch hier finanzielle Ausbildungshürden abbauen und Ausbildungsver-
gütungen anstreben." Mit der Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher, 
die die Förderung einer praxisintegrierten Ausbildung für 2.500 Fachschülerin-
nen und Fachschüler im Erzieherbereich umfasst, setzt die Bundesregierung ei-
nen wichtigen Impuls, der in den Bundesländern zu spürbaren Veränderungen 
führt. Auf diese Weise unterstützt die Bundesregierung die Aktivitäten der Län-
der zur Steigerung der Attraktivität von Ausbildung und Beruf für Erzieherin-
nen und Erziehern.
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19. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die in den Bun-
desländern unterschiedlichen Anerkennungsmodalitäten von Berufsqua-
lifikationen von Erzieherinnen und Erziehern aus dem EU-Ausland vor 
(bitte bewerten)?

Der Beruf Erzieher/Erzieherin ist ein landesrechtlich geregelter Beruf, dessen 
Ausgestaltung auch zu Fragen der Anerkennung ausländischer Berufsqualifika-
tionen in der grundgesetzlichen Verantwortung der Länder liegt. Die Anerken-
nung der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation von Erzieherinnen und 
Erziehern erfolgt in den Ländern in der Regel nach dem jeweiligen Landes-
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz mit weitgehend einheitlichen Vorgaben 
zu den Anerkennungsverfahren.
In der Praxis gibt es Hinweise, dass der Verwaltungsvollzug in den Ländern in 
diesem Bereich uneinheitlich ist, wie zum Beispiel hinsichtlich der inhaltlichen 
Kriterien bei der Gleichwertigkeitsfeststellung, der Berücksichtigung von Be-
rufserfahrung, der Vorgaben zu Ausgleichsmaßnahmen oder der erforderlichen 
Sprachkenntnisse. Die Bundesregierung begrüßt in diesem Zusammenhang Be-
mühungen auf Länderebene zu weiteren Angleichungen.
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